
         
Anlieferfirma:      
 ___________________________ 
  
 ___________________________ 
 
 ___________________________ 
 
 ___________________________ 
 Kfz-Nr. des Anlieferfahrzeuges 
 

Einleitungsstelle 
Großklärwerk Köln-Stammheim 
Egonstraße  
 

51061 Köln 
 
Erklärung 
Hiermit erkläre ich, dass die von mir angelieferten Abwässer hinsichtlich der Beschaffenheit und der Inhalts-
stoffe den Vorschriften der Satzung des Kommunalunternehmens Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt 
des öffentlichen Rechts über die Entwässerung  der Grundstücke, die Abwasserbeseitigung und den An-
schluss an die öffentliche Abwasseranlage vom 25. September 2001 (im folgenden Abwassersatzung 
genannt) entsprechen. Es handelt sich hierbei gem. § 5 Abs. 10 der Abwassersatzung um : 
 
1.  Abwasser aus Gewerbe- / Industriebetrieben u.ä.         

Wenn ja, welcher Art von Gewerbe-/ Industriebetrieb u.ä.? ____________________________ 
 

  Abwässer aus Hebeanlagen  Sickerschächten  Rohrverstopfungen 
 

2.  Abwasser aus Haushalten          
  Abwässer aus Hebeanlagen  Sickerschächten  Rohrverstopfungen  

 
3.  Endreinigung aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen    

anlässlich des Anschlusses an die Kanalisation  
Angabe des letzten Entleerungsdatums __________________________ 

 
4.  Abwasser von abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen von Kleingartenanlagen, -  

die nicht den Vorschriften der Satzung des Kommunalunternehmens Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts über die Entsorgung von Schmutzwassergruben vom  
25. September 2001 (im folgenden Schmutzwassergrubensatzung genannt) unterliegen. 

 
5.  Sonstiges: _____________________________________________________    

 
6.  Mietchemietoiletten aus dem Stadtgebiet von Köln;       

der Nachweis der verwendeten Zusätze ist mit der schriftlichen Anmeldung zu erbringen. 
 
Ich habe mich davon überzeugt, dass das Abwasser dieser Anlieferung hinsichtlich der Beschaffenheit und 
der Inhaltsstoffe den Vorschriften der Abwassersatzung entspricht und nicht aus einer Schmutzwassergrube 
im Sinne der Schmutzwassergrubensatzung stammt. Beide Satzungen sind mir bekannt. 
Sollte sich bei der Annahme dieser Anlieferung an der Einleitungsstelle herausstellen, dass das Abwasser 
nicht den Vorschriften der Abwassersatzung entspricht - und zwar insbesondere hinsichtlich den Begren-
zungen nach § 5 Abs. 4 -, werde ich den Inhalt des Fahrzeuges ordnungsgemäß entsorgen. Den Nachweis 
darüber erbringe ich bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln, AÖR, Abwasserinstitut, Egonstraße, 51061 
Köln. 
 
Köln, den____________________    ________________________________  
        Unterschrift des Unternehmers 
Anlieferdatum:________________ 

wird vom Annahmepersonal TB-1 ausgefüllt  wird vom Abwasserinstitut TA-2 ausgefüllt 
  
Anliefermenge ____________     Anlieferung kann angenommen werden 
Temperatur: ____________     Anlieferung abgelehnt, auf Grund_______________ 
pH-Wert: ____________     
Leitfähigkeit: ____________     pH-Wert mit Hand-Messgerät gegen messen______ 
Datum  ____________     
Uhrzeit:  ____________     „Laborprobe“ entnehmen 

 
Name: __________________________ 

(Adresse des Auftraggebers oder seines Bevollmächtigten:) 
 
Straße: __________________________ 
 
PLZ: __________    Köln 
 
 __________________________ 
 Telefonnr.: 
  
 __________________________ 
 Unterschrift des Auftraggebers oder des 
 Bevollmächtigten 


